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Regierungsrat und Landrat empfehlen den Stimmberechtigten, dem Land-
ratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlän-
gerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Lan-
derwerb zuzustimmen.

Weiterführende Links
Landratsvorlage 2020/431: 
Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektie-
rung und vorgezogener Landerwerb
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Landratsbeschluss 

betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14:  
Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb 

vom 3. Dezember 2020 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1.  Für die Erarbeitung des Bau- und Auflageprojektes der Tramverlänge-
rung der Linie 14 Salina Raurica wird eine neue einmalige Ausgabe von 
CHF 8‘500‘000.– (inkl. Mehrwertsteuer) mit einer Kostengenauigkeit 
von +/–10 % bewilligt. 

2.   Für den vorgezogenen Landerwerb für die Tramverlängerung der Linie 
14 Salina Raurica wird die erforderliche neue einmalige Ausgabe von 
CHF 7‘000‘000.– (inkl. Mehrwertsteuer) mit einer Kostengenauigkeit 
von +/–10 % bewilligt. 

3.   Für den Bau des provisorischen Bushofs Augst wird eine neue einma-
lige Ausgabe von CHF 1‘650‘000.– (inkl. Mehrwertsteuer) mit einer 
Kostengenauigkeit von +/–10 % bewilligt.

Rechtsmittelbelehrung Abstimmungsunterlagen
Gemäss § 83 und § 88 des Gesetzes vom 7. September 1981 über die poli-
tischen Rechte (SGS 120; nachfolgend: GpR) stehen bei kantonalen Wahlen 
und Abstimmungen folgende Rechtsmittel zur Verfügung:

Wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen mangelhafter Vorberei-
tung und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen kann beim Regie-
rungsrat Beschwerde erhoben werden.

Beschwerden an den Regierungsrat sind innert 3 Tagen seit der Entde-
ckung des Beschwerdegrunds bzw. seit der Eröffnung der Verfügung bei 
der Landeskanzlei, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, einzureichen, spätes-
tens jedoch am 3. Tag nach der ordnungsgemässen Veröffentlichung des 
Ergebnisses im Amtsblatt.

Beim Kantonsgericht kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügun-
gen, Handlungen und Unterlassungen des Regierungsrats wegen Verlet-
zung des Stimmrechts oder wegen mangelhafter Vorbereitung und Durch-
führung von Abstimmungen und Wahlen sowie gegen Verfügungen der 
Landeskanzlei nach dem GpR. Beschwerden an das Kantonsgericht sind 
innert 3 Tagen seit Eröffnung des Entscheids bzw. der Verfügung dem Kan-
tonsgericht (Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht), Bahnhofplatz 
16, 4410 Liestal, einzureichen.
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Weitere Informationen unter: www.bl.ch/abstimmungen 

Abstimmungsinformationen für Menschen mit einer Sehbehinderung
Der Kanton Basel-Landschaft bietet die kantonalen Abstimmungsunterlagen auch als Hörfassung 
im DAISY-Format an. Sogenannte «Daisy-Apps» stellen die Daten strukturiert dar, erlauben das 
direkte Navigieren zu einzelnen Abstimmungsvorlagen und spielen die Hörfassung ab.
Die Hörfassung der Abstimmungsunterlagen können Sie als ZIP-Ordner herunterladen 
(www.bl.ch/abstimmungen). In den gängigen App-Stores fi nden Sie unterschiedliche «Daisy-
Apps», um diese abzuspielen.
Bei der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) können die 
Abstimmungsunterlagen zudem als CD im Daisy-Format bestellt werden (medienverlag@sbs.ch, 
Telefon 043 333 32 32).


